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 Veröffentlicht am 13.06.2019

Norm

FHStG §18

Rechtssatz

Die Entscheidung des Kollegiums der Fachhochschule über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der

Studiengangsleitung in Studien-, insbesondere Prüfungsangelegenheiten ist als privatrechtliches

Streitentscheidungsverfahren aus dem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis aufgrund des Ausbildungsvertrags

aufzufassen; den gebotenen Rechtsschutz gewährleisten bei Streitigkeiten aus dem privatrechtlichen

Ausbildungsverhältnis die ordentlichen Gerichte.
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